
Vorlagefragen 

1. Ist der Ausdruck „sonstige Wertpapiere“ in Art. 13 Teil B 
Buchst. d Nr. 5 der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG ( 1 ) (seit 
1. Januar 2007 Art. 135 Abs. 1 Buchst. f der Achten Richt
linie 2006/112/EG ( 2 ) in geänderter Fassung) dahin auszule
gen, dass er eine Grantoncard erfasst, bei der es sich um 
eine übertragbare Karte handelt, die zur (teilweisen) Bezah
lung für Waren und Dienstleistungen verwendet wird, und, 
wenn ja, sind dann die Ausgabe und der Verkauf einer 
solchen Karte von der Umsatzsteuer befreit? 

2. Wenn dies nicht der Fall ist, ist dann der Ausdruck „andere 
Handelspapiere“ in Art. 13 Teil B Buchst. d Nr. 3 der Sechs
ten Richtlinie 77/388 (seit 1. Januar 2007 Art. 135 Abs. 1 
Buchst. d der Achten Richtlinie 2006/112 in geänderter 
Fassung) dahin auszulegen, dass er eine Grantoncard erfasst, 
bei der es sich um eine übertragbare Karte handelt, die zur 
(teilweisen) Bezahlung für Waren und Dienstleistungen ver
wendet wird, und, wenn ja, sind dann die Ausgabe und der 
Verkauf einer solchen Karte von der Umsatzsteuer befreit? 

3. Ist es, falls eine Grantoncard ein „sonstiges Wertpapier“ oder 
ein „anderes Handelspapier“ im vorbezeichneten Sinne dar
stellt, für die Frage, ob deren Ausgabe und Verkauf von der 
Umsatzsteuer befreit sind, von Bedeutung, dass bei Verwen
dung dieser Karte die Erhebung der Steuer auf (einen ver
hältnismäßigen Teil des) für sie entrichteten Entgelts prak
tisch illusorisch ist? 

( 1 ) Sechste Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche 
steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (ABl. L 145, S. 1). 

( 2 ) Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über 
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347, S. 1). 

Vorabentscheidungsersuchen des Østre Landsret 
(Dänemark), eingereicht am 17. Oktober 2012 — ATP 

Pension Service A/S/Skatteministeriet 

(Rechtssache C-464/12) 

(2013/C 9/52) 

Verfahrenssprache: Dänisch 

Vorlegendes Gericht 

Østre Landsret 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: ATP Pension Service A/S 

Beklagter: Skatteministeriet 

Vorlagefragen 

1. Ist Art. 13 Teil B Buchst. d Nr. 6 der Sechsten Richtlinie 
77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmoni
sierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: ein
heitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage ( 1 ) dahin aus
zulegen, dass der Begriff „durch die Mitgliedstaaten als sol
che definierte Kapitalanlagegesellschaften“ Rentenkassen wie 
die im Ausgangsverfahren beschriebenen mit den nachfol
gend genannten Charakteristika umfasst, wenn der Mitglied
staat die in Abschnitt 2 des Vorlagebeschlusses angegebenen 
Institute als Kapitalanlagegesellschaften anerkennt: 

a) Der Ertrag für den Arbeitnehmer (Rentenversicherungs
nehmer) hängt vom Ertrag der Investitionen der Renten
kasse ab, 

b) der Arbeitgeber nimmt keine ergänzende Einzahlung vor, 
um dem Rentenversicherungsnehmer einen bestimmten 
Ertrag zu sichern, 

c) die Rentenkasse investiert die angesparten Mittel kollektiv 
nach dem Grundsatz der Risikostreuung, 

d) der wesentlichste Teil der Einzahlungen an die Renten
kasse beruht auf kollektiven Vereinbarungen zwischen 
den Organisationen der Sozialpartner, die die einzelnen 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber vertreten, und nicht auf 
der Entscheidung des einzelnen Arbeitnehmers, 

e) der einzelne Arbeitnehmer kann individuell entscheiden, 
weitere Einzahlungen an die Rentenkasse vorzunehmen, 

f) selbständige Gewerbetreibende, Arbeitgeber und Ge
schäftsführer können sich dafür entscheiden, Rentenbei
träge an die Rentenkasse einzuzahlen, 

g) ein im Voraus festgelegter Teil der kollektiv vereinbarten 
Ersparnisse für die Altersversorgung wird für eine lebens
lange Leibrente verwendet, 

h) die Rentenversicherungsnehmer tragen die Kosten der 
Rentenkasse, 

i) Einzahlungen an die Rentenkasse sind innerhalb be
stimmter betragsmäßiger Grenzen nach dem nationalen 
Einkommensteuerrecht abzugsberechtigt, 

j) Einzahlungen in eine individuelle Rentenversicherung 
einschließlich einer durch ein Geldinstitut angebotenen 
Rentenversicherung, bei der die Mittel bei einer Kapital
anlagegesellschaft angelegt werden können, sind nach 
dem nationalen Einkommensteuerrecht in gleichem Um
fang abzugsberechtigt wie unter Buchstabe i),
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k) die Abzugsberechtigung für Einzahlungen nach Buch
stabe i) entspricht der Besteuerung von Auszahlungen, 
und 

l) die gebildeten Ersparnisse werden grundsätzlich nach 
dem Renteneintritt ausgezahlt? 

2. Ist, wenn die erste Frage bejaht wird, Art. 13 Teil B Buchst. 
d Nr. 6 der Sechsten Richtlinie dahin auszulegen, dass der 
Begriff „Verwaltung“ eine Dienstleistungserbringung wie die 
im Ausgangsverfahren beschriebene (Abschnitt 1.2 des Vor
lagebeschlusses) umfasst? 

3. Ist eine Dienstleistungserbringung im Zusammenhang mit 
Rentenzahlungen wie die im Ausgangsverfahren beschrie
bene (Abschnitt 1.2 des Vorlagebeschlusses) nach Art. 13 
Teil B Buchst. d Nr. 3 der Sechsten Richtlinie als eine einzige 
Dienstleistung oder als mehrere getrennte Dienstleistungen 
anzusehen, die getrennt zu prüfen sind? 

4. Ist Art. 13 Teil B Buchst. d Nr. 3 der Sechsten Richtlinie 
dahin auszulegen, dass die in der Bestimmung vorgesehene 
Mehrwertsteuerbefreiung für Umsätze im Zahlungs- oder 
Überweisungsverkehr eine Dienstleistungserbringung im Zu
sammenhang mit Rentenzahlungen wie die im Ausgangsver
fahren beschriebene (Abschnitt 1.2 des Vorlagebeschlusses) 
umfasst? 

5. Ist, wenn die vierte Frage verneint wird, Art. 13 Teil B 
Buchst. d Nr. 3 der Sechsten Richtlinie dahin auszulegen, 
dass die in der Bestimmung vorgesehene Mehrwertsteuerbe
freiung für Umsätze im Einlagengeschäft oder Kontokorrent
verkehr eine Dienstleistungserbringung im Zusammenhang 
mit Rentenzahlungen wie die im Ausgangsverfahren be
schriebene (Abschnitt 1.2 des Vorlagebeschlusses) umfasst? 

( 1 ) ABl. L 145, S. 1. 

Vorabentscheidungsersuchen des Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas (Litauen), eingereicht am 25. 
Oktober 2012 — Juvelta UAB/Lietuvos prabavimo rūmai 

(Rechtssache C-481/12) 

(2013/C 9/53) 

Verfahrenssprache: Litauisch 

Vorlegendes Gericht 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Oberstes Verwal
tungsgericht Litauens) 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin und Rechtsmittelführerin: Juvelta UAB 

Beklagter: Lietuvos prabavimo rūmai 

Vorlagefragen 

1. Ist Art. 34 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi
schen Union dahin auszulegen, dass er nationale rechtliche 
Regelungen verbietet, nach denen, wenn aus einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union eingeführte Gold
gegenstände, die auf dem Markt dieses (ausführenden) Mit
gliedstaats in Verkehr gebracht werden dürfen, auf dem 
Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union vertrie
ben werden sollen, diese Gegenstände von einem unabhän
gigen, von einem Mitgliedstaat ermächtigten Punzierungs
amt mit einem Kennzeichen gestempelt werden müssen, 
das bestätigt, dass der das Kennzeichen tragende Gegenstand 
von diesem Amt geprüft wurde, und in dem für Verbraucher 
des einführenden Mitgliedstaates verständliche Angaben über 
den Feingehalt des Gegenstands gemacht werden, wenn sol
che Angaben über den Feingehalt in einem auf denselben 
Goldgegenstand gestempelten separaten und zusätzlichen 
Kennzeichen oder einer entsprechenden Kennzeichnung ge
macht werden? 

2. Ist es für die Beantwortung der ersten Frage von Bedeutung, 
dass wie im vorliegenden Fall die zusätzliche Kennzeichnung 
hinsichtlich des Feingehalts von Goldgegenständen, die auf 
den Gegenständen vorgenommen wird und die für Verbrau
cher des einführenden Mitgliedstaates verständlich ist (z. B. 
die Kennzeichnung mit den drei arabischen Ziffern „585“), 
zwar nicht durch ein unabhängiges, von einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union ermächtigtes Punzierungsamt vor
genommen wurde, aber die Angaben in der Kennzeichnung 
in ihrem Sinngehalt den Angaben entsprechen, die in dem 
von einem unabhängigen, von dem ausführenden Mitglied
staat ermächtigten Punzierungsamt auf denselben Gegen
stand gestempelten Kennzeichen wiedergegeben sind (z. B. 
die Kennzeichnung des ausführenden Staates mit der ara
bischen Ziffer „3“ gemäß den rechtlichen Regelungen dieses 
Staates speziell einen Feingehalt von „585“ bezeichnet)? 

Vorabentscheidungsersuchen des Okresný súd Prešov 
(Slowakei), eingereicht am 29. Oktober 2012 — Peter 

Macinský, Eva Macinská/Getfin s.r.o., Financreal s.r.o. 

(Rechtssache C-482/12) 

(2013/C 9/54) 

Verfahrenssprache: Slowakisch 

Vorlegendes Gericht 

Okresný súd Prešov 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Peter Macinský, Eva Macinská 

Beklagte: Getfin s.r.o., Financreal s.r.o.
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